
Landkreis Lüchow-Dannenberg
FD 32 – Ordnung
Königsberger Straße 10
29439 Lüchow 

Eingangsvermerk/Eingangsstempel

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Sie sind gemäß § 39 Waffengesetz (WaffG) verpflichtet, der zuständigen Behörde die zur Durchführung des Gesetzes 
erforderlicehn Auskünfte zu erteilen. Zur Prüfung Ihrer waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und Eignung holt die Behörde 
eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister, eine Auskunft aus dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, eine Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle und hrer 
Wohnsitzgemeinde ein.

Antrag
auf Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 

nach § 34 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (!1 SprengV)

Angaben zur Person
Familienname, ggf. frühere Namen Vorname(n)

Geburtsdatum u. -ort

Staatsangehörigkeit Familienstand

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße)

Seit wann in Deutschland wohnhaft

Wohnungen in den letzten 5 Jahren

Ich bin
nicht vorbestraft
wegen folgender Straftaten rechtskräftig verurteilt_______________________________________
nicht Mitglied in einem Verein, der unanfechtbar verboten wurde oder einem unanfechtbaren 
Betätigungsverbot unterliegt
nicht Mitglied einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht festgestellt 
hat
nicht innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als einmal wegen Gewalttätigkeit mit richterlicher 
Genehmigung in polizeilichem Präventivgewahrsam gewesen
nicht geschäftsunfähig oder in meiner Geschäftsfähigkeit beschränkt
nicht abhängig vom Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln und nicht psychisch krank

Körperliche Mängel
keine
folgende: _______________________________________________________________________

Zweck der Unbedenklichkeitsbescheinigung:
Erlaubnis nach § 7 SprengG
Befähigungsschein nach § 20 SprengG
Erlaubnis nach § 27 SprengG

Vorhandene Erlaubnis nach dem SprengG:

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers


